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B3 Öffentlich geförderte Weiterbildung

B3.1 SGB-III- und SGB-II-geförderte  
Weiterbildungsmaßnahmen

Zu den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten, die 
Personen in den Rechtskreisen SGB II und SGB III 
Qualifizierung ermöglichen, zählen die berufliche 
Weiterbildung, die berufliche Weiterbildung für behin-
derte Menschen und die ESF-Qualifizierung während 
Kurzarbeit Y Tabelle B3.1-1. Die Eignungsfeststel-
lungs- und Trainingsmaßnahmen sind im Jahr 2009 
ausgelaufen. Das mit § 46 SGB III zum 1. Januar 2009 
eingeführte Instrument der Maßnahmen zur Aktivie-
rung und beruflichen Eingliederung, das u. a. Elemen-
te der bisherigen Trainingsmaßnahmen aufnimmt, 
gilt als vermittlungsunterstützende Leistung. 

Neben der beruflichen Weiterbildung liegt in diesem 
Jahr der Schwerpunkt der Berichterstattung bei 
den aufgrund der Wirtschaftskrise initiierten bzw. 
ausgeweiteten Maßnahmen zur Förderung spezieller 
Zielgruppen wie z. B. Geringqualifizierte oder Perso-
nen in Kurzarbeit.

Förderstatistik der Bundesagentur für Arbeit

In der Förderstatistik werden Förderungen bzw. Teilnahmen 
von Personen an Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung 
erfasst. Gezählt werden nicht Personen, sondern Förderfälle 
bzw. Teilnahmen; eine Person, die in einem Zeitraum oder an 
einem Zeitpunkt mehrere Förderleistungen erhält, wird daher 
mehrfach gezählt.

Förderung der beruflichen Weiterbildung 
(FbW)

Die Förderung von Maßnahmen zur beruflichen 
Weiterbildung nach SGB III – Arbeitsförderung – 
und seit 2005 auch nach SGB II – Grundsicherung 
für Arbeitssuchende – ist eines der wesentlichen 
Elemente der aktiven Arbeitsförderung. Sie soll die 
individuellen Chancen von Menschen am Arbeits-
markt und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen verbessern. Dazu können Quali-
fikationen an geänderte Anforderungen angepasst 
oder bislang fehlende Berufsabschlüsse erworben 
werden.

In den vergangenen 10 Jahren ist die Förderung 
der beruflichen Weiterbildung zunächst zwischen 
2000 und 2005 durch Umsteuerung des Mittelein-
satzes im Rahmen der regionalen Arbeitsmarktpro-
gramme reduziert worden. Innerhalb der Leistun-
gen zur Verbesserung der Qualifikation wurden 
zudem verstärkt Trainingsmaßnahmen nach § 48 
SGB III eingesetzt. Der Rückgang von FbW-Maß-
nahmen setzte sich abgeschwächt bis zum Jahr 
2005 fort. Ab 2006 erfolgte wieder eine verstärkte 
Förderung beruflicher Weiterbildung, die ihren 
Höhepunkt 2009 erreichte Y Schaubild B3.1-1 und 
Y Schaubild B3.1-2.

Im Jahr 2009 sind 618.436 Eintritte in Maßnahmen 
der beruflichen Weiterbildung zu verzeichnen. Das 
ist ein Anstieg um 33,7 % gegenüber dem Vorjahr. 

Tabelle B3.1-1:  Teilnahmen an Qualifizierungsmaßnahmen in den Rechtskreisen SGB III und SGB II im Jahr 2009

Teilnehmerbestand  
(Jahresdurchschnitt)

Zugänge / Eintritte / Bewilligungen 
 (Jahressumme)

insgesamt SGB III SGB II insgesamt SGB III SGB II

Qualifizierung 2009 263.686 138.529 125.157 1.254.611 753.305 501.306

Berufliche Weiterbildung 198.104 105.802 92.302 618.436 387.094 231.342

Berufliche Weiterbildung behinderter Menschen 17.620 9.930 7.690 26.577 13.269 13.308

Eignungsfeststellungs- und Trainingsmaßnahmen (einschl. Reha)1 38.592 13.427 25.165 486.199 229.543 256.656

ESF-Qualifizierung während Kurzarbeit 9.370 9.370 – 123.399 123.399 –
1  Die individuelle Förderung der Teilnehmer mit Beginn ab 01.01.2009 erfolgt auf Grundlage des zum 01.01.2009 eingeführten § 46 SGB III Maßnahmen zur Aktivierung und beruf-

lichen Eingliederung.

Quelle:  Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt 2009. Amtliche Nachrichten der Bundesagentur für Arbeit. Sondernummer 2. Nürnberg 2010j. Datenstand: Mai 2010; alle Maßnahmen 
einschließlich der Daten für zugelassene kommunale Träger




